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Allgemeine (bzw. standortbezogene ) Vorprüfung des Einzelfalles  
 

 
Bebauungsplan Nr. 21, "Einzelhandel Berliner Straße“ 
in Gransee, im Landkreis OHV  
Gemarkung Gransee, 
Flur  5,  
Flurstück  240/3  
und 
Flur  16,  
Flurstück  15/4, 15/5, 16/9, 16/12 tlw., 27/4 tlw., 27/6, 27/7 und 271 
 
Bei der geplanten Anlage handelt es sich um eine Anlage zum Einzelhandel und für Verwal-
tung, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. Der Bebauungsplan Nr. 21 "Einzelhan-
del Berliner Straße" hat eine Größe von ca. 2,95 ha. 
Das Sonstige Sondergebiet "Großflächiger Einzelhandel" (SO-1) hat eine Größe von ca. 1,46 
ha und dient der Nahversorgung. Als Art der Nutzung sind der Lebensmittelmarkt "Markt 1" 
mit einer Verkaufsfläche von höchstens 1.050 m² und der Lebensmittelmarkt "Markt 2" mit 
einer Verkaufsfläche von 1.500 m² zulässig. Zudem sind Schank- und Speisewirtschaften auf 
eine Grundfläche von insgesamt höchstens 200 qm, ein Werbepylon, Werbeanlagen bis zu 
einer Höhe von 4,0 m, Fahnenmaste, Einkaufswagenboxen, Post-Packstationen, Verkehrs-
flächen und Zufahrten, Fuß- und Radwege, Kfz-Stellplätze und Carports, Fahrradstellplätze 
sowie Nebenanlagen wie beispielsweise E-Ladesäulen, E-Bike-Ladestationen, Wertstoff-
sammelbehälter, Ver- und Entsorgungsanlagen (einschließlich Wärmepumpen) sowie Trans-
formationsstationen zulässig. 
Das Sonstige Sondergebiet "Verwaltung, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke" 
(SO-2) hat eine Größe von ca. 0,60 ha und dient der künftigen Unterbringung von kulturellen, 
sozialen und gesundheitlichen Einrichtungen. Die Flächen sind bereits durch die baulichen 
Anlagen des Feuerwehrtechnischen Zentrums des Landkreises Oberhavel bebaut. 
Es handelt es sich um ein Vorhaben nach Nr. 13 der Anlage 1 des UVPG. Es wurde eine 
allgemeine (bzw. standortbezogene) Vorprüfung des Einzelfalles im Sinne des § 3 c UVPG 
durchgeführt. Dabei sind die Kriterien der Anlage 2 des UVPG wie folgt berücksichtigt wor-
den: 
 
1. Merkmale des Vorhabens  
Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurtei-
len: 
 
1.1 Größe des Vorhabens 
ca. 2,95 ha 
"Markt 1" mit einer Verkaufsfläche von höchstens 1.050 m² 
"Markt 2" mit einer Verkaufsfläche von 1.500 m² 
PKW-Stellplätze (mindestens 140 Stellplätze) und E-Ladesäulen, Nebenanlagen, Werbean-
lagen, Ver- und Entsorgungsanlagen 
 
1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft 
Laut Geologischer Karte 1 : 25.000 werden folgende Böden angegeben: 

- Grundmoränenbildungen (Geschiebemergel und -lehm): Schluff, stark sandig, 
schwach kiesig bis kiesig, mit Steinen 

Die örtlich natürlicherseits anstehenden Substrate besitzen folgende Eigenschaften: 
 Grundwasserneubildungsvermögen  mittel-gut  
 Filtereigenschaften      gut 
 Pufferwirkung     mittel-schlecht 
 Empfindlichkeit gegenüber Verdichtung  vorhanden 
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Besonders schutzwürdige Bodenstrukturen oder geologische Verhältnisse wurden nicht an-
getroffen. 
Die Fläche befindet sich im südlichen Stadtgebiet von Gransee. 
 
 
1.3 Abfallerzeugung 
Es fallen Einzelhandels übliche Abfallstoffe, wie Verpackungsmaterial oder Papier an. Alle 
Abfallstoffe werden einer Entsorgung zugeführt. 
 
1.4 Umweltverschmutzungen und Belästigungen 

- Keine 
Das zusätzliche Verkehrsaufkommen ist in einem vertretbaren Rahmen und führt zu keiner 
Lärmbelästigung. Zur Wahrung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse und zur Vermeidung erhebliche Beeinträchtigungen der benachbarten bzw. 
neugeplanten Wohnnutzungen wurde ein schalltechnisches Gutachten erstellt. Das Gutach-
ten kommt auf S. 31 zu folgendem Ergebnis: 
„In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurden die Beurteilungspegel ausge-
hend von der Vorbelastung im Untersuchungsgebiet, der zu erwartenden gewerblichen Be-
lastung durch die Einzelhandelsbetriebe und dem Heizhaus, dem prognostizierten Verkehrs-
aufkommen auf der Berliner Straße (B96) und der DB Strecke 6088 (Schiene) ermittelt und 
nach DIN 18005-1 bzw. TA Lärm beurteilt.  
Die ermittelten Beurteilungspegel des Gewerbelärms führen an allen Immissionsorten zu 
keinen Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm. Für die Einzelhandels-
märkte wurden folgende Ansätze berücksichtigt:  

• Discounter mit 1.040 qm Netto-Verkaufsfläche  
• Vollsortimenter mit 1.500 qm Netto-Verkaufsfläche  
• In den Märkten ist ein Backshop mit 40 qm Netto-Verkaufsfläche integriert  
• Öffnungs- und Anlieferungszeit: werktags 06.00 – 22.00 Uhr  
• Brötchenverkauf an Sonn- und Feiertagen durch den Back-Shop von 07.00 – 

12.00 Uhr  
• Anlieferungen nur werktags in der Zeit von 06.00 – 22.00 Uhr:  

o Discounter: 4 Lkw pro Tag, davon 1 Kühl-Lkw 
o Vollsortimenter: 10 Lkw pro Tag, davon 2 Kühl-Lkw 
o Backshop: 2 Klein-Lkw  

• Die Lieferrampen des Discounters und des Vollsortimenters sind als Innenram-
pen (Torranddichtungen und stationäre Überladebrücke) ausgeführt.  

• haustechnische Anlagen  
Für das Heizhaus wurden keine relevanten Schallabstrahlungen über die Außenbauteile an-
genommen. Relevante Geräuschemittenten sind die Mündung des ca. 8 m hohen Ab-
gasschornsteins (Schallleistungspegel: LWA = 80 dB(A)) sowie die Anlieferung von Brenn-
material (Hackschnitzel) durch einen Lkw im Tagzeitraum.  
Als Vorbelastung wurde das Feuerwehrtechnische Zentrum (FTZ) mit flächenbezogenen 
Schallleistungspegeln tags von L‘‘WA,tags = 60 dB(A)/m2 und nachts von L‘‘WA,nachts = 45 
dB(A)/m2 berücksichtigt, mit denen der nächstgelegenen Bestandbebauung die Immissions-
richtwerte eingehalten werden.  
Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 werden durch den Straßenverkehr nicht überschrit-
ten. Durch den Schienenverkehr sind an den Wohn-Baufeldern (BF 1 – BF 3) Überschreitun-
gen der Orientierungswerte von bis zu 4 dB(A) zu erwarten. Hieraus resultieren nach DIN 
4109-1 erforderliche Schalldämm-Maße von bis zu 33dB(A) an der Außenhülle der künftigen 
Wohngebäude in den Baufeldern BF 1 – BF 3.“  
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1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien 
- keine 

 
2. Standort des Vorhaben 
Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebietes, das durch ein Vorhaben möglicherweise 
beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien 
unter Berücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Ein-
wirkungsbereich zu beurteilen: 
 
2.1. bestehende Nutzungen des Gebietes, insbesondere als Fläche für Siedlung und 
Erholung, für land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirt-
schaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskrite-
rien), 
Die Fläche wird bereits jetzt zum großen Teil als Verbrauchermarkt mit Zuwegung und Park-
plätzen genutzt. Die Fläche des Verbrauchermarktes soll erweitert werden auf ruderalen 
Grünlandflächen und einer Gewerbebrache. Der Baumbestand wurde bereits gerodet und 
wurde gemäß gültiger Baumschutzsatzung kompensiert.  
Die B-Plan ist voll erschlossen 
Der Eingriff in Natur und Landschaft wird im Zuge der Eingriffsregelung kompensiert. 
 
3.1 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur- und 

Landschaft des Gebietes (Qualitätskriterien), 
Das Plangebiet gehört zur naturräumlichen Einheit „Hochfläche der Granseer Platte“. Die 
Böden entstanden im Pleistozän, Weichsel-Kaltzeit, im Brandenburger Stadium. 
Laut Geologischer Karte 1 : 25.000 werden folgende Böden angegeben: 

- Grundmoränenbildungen (Geschiebemergel und -lehm): Schluff, stark sandig, 
schwach kiesig bis kiesig, mit Steinen 

Die örtlich natürlicherseits anstehenden Substrate besitzen folgende Eigenschaften: 
 Grundwasserneubildungsvermögen  mittel-gut  
 Filtereigenschaften      gut 
 Pufferwirkung     mittel-schlecht 
 Empfindlichkeit gegenüber Verdichtung  vorhanden 

Im Bereich des Ackers liegen die Bodenwertzahlen liegen zwischen 28 und 38.  
Für den Bereich des bestehenden Parkplatzes des Discounters wurde ein Baugrundgutach-
ten (Dr. Marx Ingenieure GmbH, 27. 01. 2021) angefertigt. Es erfolgten 10 Bohrungen bis in 
eine Endteufe von 3-8 m. Bei allen Erkundungen wurden Geschiebeablagerungen aus Ge-
schiebelehm und -mergel angetroffen. Gemäß Baugrundgutachten bestehen die Geschiebe-
ablagerungen ab einer Tiefe von ab ca. 50 cm aus überwiegend aus stark schluffigen San-
den oder stark sandigen Schluffen mit meist steifer Konsistenz. Die oberen Abschnitte sind 
durch Mutterböden bzw. Auffüllungen geprägt. Die festgestellten Böden waren sämtlich or-
ganoleptisch unauffällig. 
Besonders schutzwürdige Bodenstrukturen oder geologische Verhältnisse wurden nicht an-
getroffen. 
Die zusätzliche Versiegelung von 9.951 m² wird gemäß HVE 2009 kompensiert. 
 
3.2 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besondere Berücksichtigung folgender 

Gebiete und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes 
(Schutzkriterien)  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete nach nationalem oder interna-
tionalem Recht. 
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2.3.1 im Bundesanzeiger gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 1 des BNatSchG bekannt gemachte 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische Vogelschutzge-
biete, 

- Entfernung von mindestens 1.200 m: SPA-Gebiet Obere Havelniederung 
- Entfernung von ca. 3.700 m: FFH-Gebiet Zehdenicker-Mildenberger Tonstiche  
- Entfernung von ca. 2.500 m: SPA-Gebiet Obere Havelniederung  
Das Vorhaben steht den Schutzzielen der Schutzgebiete nicht entgegen. 
 
2.3.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des BNatSchG, soweit nicht bereits von Num-

mer 2.3.1 erfasst 
- Entfernung von mindestens 1.200 m: NSG Gehron-See 
- Entfernung von mindestens 1.200 m: NSG Biotopverbund Welsengraben 
Das Vorhaben steht den Schutzzielen der Schutzgebiete nicht entgegen. 
 
2.3.3 Nationalparke gemäß § 24 des BNatSchG soweit nicht bereits von Nummer 

2.3.1 erfasst 
- Entfernung von ca. 2.500 m: Naturpark Stechlin-Ruppiner Land 
Das Vorhaben steht den Schutzzielen des Schutzgebietes nicht entgegen. 
 
2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß §§ 25 und 26 des 

BNatSchG 
- Entfernung von ca. 2.500 m: SPA-Gebiet Obere Havelniederung 
Das Vorhaben steht den Schutzzielen des Schutzgebietes nicht entgegen. 
 
2.3.5 Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des BNatSchG 
Im Plangebiet befinden sich keine gemäß § 30BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG ge-
setzlich geschützten Biotope.  
 
2.3.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 19 des WHG oder nach Landeswasserrecht fest-

gesetzte Heilquellenschutzgebiete sowie Überschwemmungsgebiete gemäß § 
32 des WHG  

Im Plangebiet befinden sich keine natürlichen Oberflächengewässer.  
Das Plangebiet befindet sich in keinem Hochwasserrisikogebiet im Sinne des § 73 Absatz 1 
Satz 1 WHG. 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen. 
 
2.3.7 Gebiete, in denen die in den Gemeinschaftsvorschriften festgelegten Umwelt-

qualitätsnormen bereits überschritten sind, 
Solche Gebiete sind im planungsrelevanten Raum nicht vorhanden. 
 
2.3.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte und Sied-

lungsschwerpunkte in verdichteten Räumen im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 
des ROG 

Solche Gebiete sind im planungsrelevanten Raum nicht vorhanden. 
 
2.3.9 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles, 

Bodendenkmale oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denk-
malschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft wor-
den sind.   

Maßgeblich sind in diesem Zusammenhang insbesondere die denkmalgeschützte Granseer 
Altstadt und ihre Silhouette, die insbesondere geprägt wird durch die St. Marienkirche, die 
Klosteranlage, das Ruppiner Tor und die Befestigungsanlagen. Eine landschaftsprägende 
Sichtbeziehung besteht von südlich gelegenen Granseer Endmoräne bzw. dem Ilseberg in 
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Richtung Altstadt bzw. St. Marienkirche. Wertvolle Landschaftsstrukturen in der näheren 
Umgebung des Plangebietes sind die Alleen entlang der B96 sowie des Kraatzer Weges. 
Durch das Vorhaben werden diese Elemente nicht beeinträchtigt. 
 
3. Merkmale der möglichen Auswirkungen 
Unter Beachtung der unter 1 und 2 aufgeführten Merkmale des Projektes und des Standor-
tes können die potentiellen Auswirkungen wie folgt beurteilt werden: 
 
3.1 Dem Ausmaß der Auswirkungen (geographisches Gebiet und betroffene Bevöl-

kerung) 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich in direkter Nähe zu Wohnbereichen. Eine potentielle 
Einschränkung der Wohnqualität für nah gelegene Siedlungsbereiche besteht durch Immis-
sionen des sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „großflächiger Einzelhan-
del“ und der Versorgungsfläche in einem sehr geringen Maße. 
 
3.2 etwaiger grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen 
Grenzüberschreitende Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
3.3 der Schwere und Komplexität der Auswirkungen 
Wechselwirkungen und Querbezüge zwischen den Schutzgütern (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i BauGB) 
sind sowohl bei der Aufstellung von umweltbezogenen Zielen als auch bei der Beurteilung 
der Folgen von Beeinträchtigungen zu betrachten, um sekundäre Effekte und Summations-
wirkungen erkennen und bewerten zu können.  
Wesentliche Wechselwirkungen gehen von der derzeitigen Nutzungs- und Biotopstruktur 
aus. Sie ist charakterisiert durch eine intensive landwirtschaftliche und anthropogene Nut-
zung. Im Plangebiet sind negative Wechselwirkungen besonders durch die Bodenversiege-
lung zu erwarten. Es sind vor allem Wirkungsgefüge der Schutzgüter Boden und Wasser 
sowie Boden und Pflanzen und Tiere gegeben. Es besteht darüber hinaus ein Wirkungsge-
füge zwischen den Schutzgütern Boden und Klima. Der Bodenverlust bewirkt durch die Be-
seitigung von Flächen der Frischluftförderung bzw. Kaltluftentstehung die Veränderung des 
Mikroklimas. Da voraussichtlich keines der Schutzgüter erheblich beeinträchtigt wird, wird 
auch keine Erheblichkeit für die Wirkgefüge abgeleitet. 
Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die sogenannten 
Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen also in Wirklichkeit ein Wirkungsgefüge. 
Dabei können Ziele oder Eingriffswirkungen auf ein Schutzgut indirekte Sekundärfolgen für 
ein anderes Schutzgut nach sich ziehen. Zusammen mit den ermittelten Eingriffen für die 
Schutzgüter Mensch (Luftschadstoffe, Lärm), Lokalklima (Frischluftförderung) und Boden 
(Verlust) ist somit der Bedarf einer größtmöglichen Vermeidung/Minderung schädlicher Wir-
kungen und eines adäquaten Ausgleichs gegeben.  
 
3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen 
Baubedingte Beeinträchtigungen erfolgen während der Bauphase durch die vorübergehende 
Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen, Baustraßen, und Lagerplatzflächen. 
Damit verbunden sind Verdichtung, Auf- und Abgrabungen, Umlagerung und Veränderung 
des Bodenaufbaus. 
Kontaminationen durch Störfälle sind nicht grundsätzlich auszuschließen. Verschmutzungen 
des Bodens sind durch geeignete Schutzmaßnahmen zu verhindern. Beeinträchtigungen 
durch das Befahren der Flächen mit schwerem Baugerät sind weitestgehend durch geeigne-
te Maßnahmen (u. a. Reduzierung der Flächeninanspruchnahme von Böden, Verhinderung 
von Schadstoffeinträgen) zu minimieren. 
Gemäß HVE (2009) gelten temporäre Eingriffe dann als erheblich, wenn die Beeinträchti-
gung länger als 5 Jahre wirksam ist. Im vorliegenden Planverfahren wird davon ausgegan-
gen, dass baubedingte Versiegelungen vorher rückgebaut werden. In der Eingriffsbilanzie-
rung für das Schutzgut Boden bleiben die temporär beeinträchtigten Flächen deshalb unbe-
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rücksichtigt, da sie nach dem Rückbau wieder voll der natürlichen Prozessdynamik unterwor-
fen sind.  
Aufgrund der zeitlich begrenzten Bauphase und bei Umsetzen der Vermeidungsmaßnahmen 
sind nur geringe baubedingte Beeinträchtigungen zu erwarten, die nicht erheblich und nicht 
nachhaltig sind.  
Anlagebedingte Beeinträchtigungen erfolgen durch die Bebauung und Versiegelung des 
Sondergebietes „Großflächiger Einzelhandel“ (SO-1), des Sondergebietes "Verwaltung, kul-
turelle, soziale und gesundheitliche Zwecke" (SO-2) und der Fläche für Versorgungsanlagen 
sowie der Erschließungs- und Stellplatzflächen. Die Ermittlung des Versiegelungspotentials 
erfolgte anhand der textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Nr. 21 „Einzelhandel Berliner Straße“ zur GRZ und den Baugebieten. 
 
3.5 Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen 
Siehe 3.4 
 
                                                                                                                                                     
Fazit: 
Im Plangebiet befinden sich keine gemäß § 30BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG ge-
setzlich geschützten Biotope. Schutzgebiete oder -objekte sind nicht betroffen. 
Im gesamten Plangebiet bestehen Vorbelastungen. Einerseits durch die intensive landwirt-
schaftliche Nutzung der Ackerflächen und die damit verbundene Bewirtschaftung, durch die 
es regelmäßig zu Nährstoffeinträgen kommt. Weitere Vorbelastungen bestehen aufgrund der 
baulichen Anlagen und der intensiven anthropogenen Nutzung im Bereich des bestehenden 
Discounters. Die Wertigkeit der vorhandenen Biotoptypen wird als gering eingeschätzt.  
Die Abschätzung der Umweltauswirkungen bei Umsetzung der Planung ergab für das 
Schutzgut Boden Beeinträchtigungen durch Versiegelungen. Die maximal zulässige Neu-
versiegelung beträgt 9.951 m². Durch die planexterne Extensivierung von 16.920 m² und 
1.836 m² Ackerflächen sowie die Neuanlage von Gehölzstrukturen im Umfang von 1.146 m² 
können die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden (Ersatzmaßnahmen E 1 - E 3).  
Eine Beeinträchtigung der Versickerung und damit der Grundwasserneubildungsrate kann 
durch die planinterne Versickerung von Regenwasser vermieden werden.  
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird die Beanspruchung folgender Pflanzen 
und Biotope planerisch vorbereitet. 
• Ruderalflur (Code 032001 / RSxxO) = 3.250 m² 
• Feldgehölze, nicht heimische Gehölzarten (Code 071102 / BFxN) = 700 m² 
• Bäume gemäß Baumschutzsatzung = 98 Stück 
Die Ausgleichsmaßnahmen des Bebauungsplanes Nr. 3 „Ortseingang Berliner Straße“ wur-
den bislang nicht umgesetzt. Es ist folgender planungsrechtlicher Bestand zu berücksichti-
gen.  
• Festsetzung B-Plan Nr. 3: Formschnitthecke (Code 10273 / PHH) = 1.100 m² 
• Festsetzung B-Plan Nr. 3: Freiwachsende Hecke (Code 071311 / BHOH) = 600 m² 
Die Inanspruchnahme der 3.950 m² Biotopflächen (Ruderalflur, Feldgehölze), der 98 ge-
schützten Bäume in den zu rodenden Gehölzflächen und die Überplanung des planungs-
rechtlichen Bestandes von 1.700 m² festgesetzter Hecken des Bebauungsplanes Nr. 3 
„Ortseingang Berliner Straße“ kann durch die planexterne flächige Gehölzpflanzung auf 
2.100 m² (Ersatzmaßnahme E 4), durch die planexterne Pflanzung von 133 Bäumen (Er-
satzmaßnahme E 5) und durch die Entwicklung einer Heckenpflanzung auf 1.700 m² (Aus-
gleichsmaßnahme A 1) im Plangebiet ausgeglichen werden. 
Zur Bewertung, ob geschützte Tiere gemäß § 44 BNatSchG betroffen sind wurde ein Arten-
schutzbeitrag vom Ingenieurbüro für faunistische Gutachten (Menz, 2021) erstellt. Die Arten-
gruppen Reptilien, Amphibien, Arthropoden und semiaquatische Säugetiere sind nicht 
betroffen. 
Bei Umsetzung der Planung werden die Vegetationsstrukturen, in denen Nistplätze von Brut-
vögeln vorhanden sind, zerstört. Betroffen von der Beseitigung der Gehölze sind insbeson-
dere die Arten der Gilde der ungefährdeten Brutvögel der Vorwälder und älterer Baumbes-
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tände sowie die Arten der Gilde der ungefährdeten Höhlen- und Nischenbrüter an oder in 
Gebäuden. Die verloren gehenden potenziellen Höhlenbrutplätze sind vor der Rodung von 
Gehölzen durch entsprechende Vogelnistkästen für Höhlenbrüter und Nischenbrüter in der 
unmittelbaren Umgebung zu ersetzen (vorgezogene Ausgleichsmaßnahme A CEF 1). 
Für die Fledermäuse gehen bei Umsetzung der Planung drei Höhlenbäume sowie das leer-
stehende Gutshaus als potentielle Sommer- und auch als Winterquartiere verloren. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um einige wenige Individuen der Arten Zwergfle-
dermaus und Braunes Langohr. Um die Quartiersdichte für die (potenziell) vorkommenden 
Fledermausarten zu erhalten, müssen vor dem Verlust der Quartiere, d.h. vor den Rodungs-
arbeiten und vor Beginn der Baumaßnahmen mindestens 20 Fledermauskästen fachgerecht 
in räumlicher Nähe an geeigneter Stelle angebracht und dauerhaft unterhalten werden. 
Für das Schutzgut Luft und Klima können Konflikte durch die zusätzliche Bebauung und 
Versiegelung und die damit verbundene Veränderung des Kleinklimas durch die Durchgrü-
nung des Plangebietes (Ausgleichsmaßnahme A 1 und Gestaltungsmaßnahme G 1) vermie-
den werden.  
Bei Umsetzung der Planung kommt es durch die Rodung der Gehölze und die Errichtung der 
baulichen Anlagen zu einer anthropogenen Veränderung des Landschaftsbildes. Durch 
gestalterische Begrünungsmaßnahmen für die Stellplätze (Gestaltungs-maßnahme G 1) so-
wie durch die Anlage einer Gehölzfläche (Ausgleichsmaßnahmen A 1) im Sondergebiet kann 
das Plangebiet gut in die Landschaft eingebunden werden. 
Auf die Schutzgüter Biologische Vielfalt und Biotopverbund, Kultur- und sonstige Sach-
güter sowie Mensch und Gesundheit sind durch die Planung keine Auswirkungen zu erwar-
ten. 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist auf der Fläche die Beibehaltung der bisherigen Nut-
zung als Einzelhandelsstandort und der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung anzuneh-
men, sodass sich voraussichtlich der Umweltzustand nicht wesentlich ändert. 
Im Ergebnis der Bewertung der Wirkfaktoren und den möglichen Beeinträchtigungen ist fest-
zustellen, dass bei Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen mit der Umsetzung des Be-
bauungsplans keine verbleibenden erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  
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